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DIE LiNKE.
Fraktion im Rat der Stadt Hagen

Fraktion DIELINKE.
Rathausstraße 11
58095 Hagen

Mittwoch 23. März 2016

Anfrage gemäß § 5, Abs. 1 der Gescho des Rates der Stadt Hagen für den öffentlichen Teil
der Schulausschusssitzung am 5. April 2016.

Thema: Öffnen der Fenster in Schulgebäuden

Sehr geehrte Frau Neubaus,

wir bitten um de Beantwortung folgender Fragen:

1- Ist es richtig, dass im Cuno-Berufskolleg II den Schülern mit Verweis auf die Stadt Hagen
untersagt wurde die Fenster zu öffnen? Wenn ja, mit welcher Begründung?

2. Gibt es dieses Verbot auch an anderen Schulen?

Beqründunq:

Wir wurden von Schülern des Cuno-Berufskollegs II wegen des Verbotes angesprochen und bitten
hier um Klärung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Ursula Bartscher Ralf Son meyer

Mitglied im Schulausschuss Fraktionsmtarbeiter
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Telefon 02331/2073324
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